
Jugendschutzkonzept Mitte-Ost-Kongress 18.05. - 21.05.2023 in Flöha 

Der Veranstaltungsort des Mitte-Ost-Kongresses ist das Gelände des UFO Jugendzentrums. 

Der Veranstalter ist die GRÜNE JUGEND SACHSEN.

Die Teilnehmenden werden über das Jugendschutzkonzept umfänglich aufgeklärt und stimmen 
diesem mit ihrer Teilnahme an der Veranstaltung zu. 

Der Veranstalter behält sich vor, bei Verstößen gegen das Jugendschutzkonzept betreffende 
Personen von der Veranstaltung auszuschließen. 

Die Teilnehmenden erhalten bei der Anmeldung ein Armband in der Farbe ihrer Altersgruppe.

 

1. Elterneinverständnis
a. Teilnehmende unter 18 Jahren müssen bei der Anmeldung eine von den Eltern 

bzw. Erziehungsberechtigten unterschriebene Einverständniserklärung im 
Original vorweisen (Download). 

2. Alkoholische Getränke 
Auf dem Gelände wird es einen Verkauf von Getränken geben. Dort können während 
des Abendprogramms (ab dem Abendessen) Bier, weinähnlichen Getränken oder 
Wein gekauft und konsumiert werden.  

a. Teilnehmenden unter 16 Jahren ist der Erwerb und Konsum von alkoholischen 
Getränken an dem Veranstaltungsort untersagt. 

b. Teilnehmenden über 16 Jahren ist der Erwerb und Konsum von Bier, 
weinähnlichen Getränken oder Wein an dem Veranstaltungsort erlaubt. 

c. Teilnehmenden unter 18 Jahren ist der Erwerb und Konsum von hartem Alkohol 
(Getränke über 18 Vol. %) an dem Veranstaltungsort untersagt. 
 

3. Rauchen, Tabakkonsum 
a. Das Rauchen (Tabakkonsum) ist für Teilnehmende über 18 Jahren in dem 

gekennzeichneten Rauchbereich auf dem Gelände gestattet.  
 

4. Illegaler Drogenkonsum 
a. Der Konsum von illegalen Drogen ist Teilnehmenden im Rahmen der 

Veranstaltung untersagt. 
 

5. Abendprogramm
Die Teilnahme am Abendprogramm ist für Teilnehmende... 

a. ... unter 14 Jahre bis 22:00 Uhr gestattet. 
b. ... unter 18 Jahre bis 24:00 Uhr gestattet.  
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https://gruene-jugend.de/wp-content/uploads/2022/05/Elterneinverstaendniserklaerung-Eltern-Veranstaltungen-GJ-1.pdf


6. Übernachtung
a. Ab 24:00 Uhr müssen Teilnehmende unter 18 Jahren wieder am 

Übernachtungsort sein. 

Die Teilnehmenden wählen sich bei der Ankunft ihre Schlafräume unter folgenden 
Bedingungen aus:

b. Teilnehmenden unter 16 Jahre übernachten nur mit Personen unter 16 Jahre in 
FINTA*- oder offenen Schlafräumen.  

c. Teilnehmende zwischen 16 und 18 Jahren steht zur Wahl in Schlafräumen des 
gleichen Alters oder mit Personen über 18 Jahren (FINTA*- oder offene 
Schlafräume).   

d. FINTA*-Teilnehmenden über 18 Jahren steht zur Wahl in FINTA*-Schlafräumen 
oder offenen Schlafräumen zu übernachten.  
 

7. Sexuelle Handlungen Minderjähriger 
a. Sexuelle Handlungen Teilnehmender unter 16 Jahren an oder von einem Dritten 

oder eines Dritten an einer Person unter 16 Jahre, sowie deren Förderung durch 
Vermittlung oder Verschaffen von Gelegenheiten, ist untersagt und 
jugendschutzrechtlich strafbar. 

 
8. Verlassen des Geländes 

a. Teilnehmende unter 18 Jahre dürfen zu dritt das Gelände verlassen und müssen 
sich bei Verlassen abmelden und bei der Ankunft zurückmelden. 

 
9. Waffenbesitz

a. Das Mitbringen von Waffen jeglicher Art ist allen Teilnehmenden der 
Veranstaltung untersagt. 
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